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Zum Geleit
Mit der Januarnummer begrüsst Sie „Die Staatsbürgerin" mit den

besten Wünschen für das Jahr 1956. Wir bitten Sie zugleich unserm
Blatte weiterhin die Treue zu halten und danken Ihnen zum voraus
herzlich für Ihre wertvolle Mitarbeit durch Ihre Mitteilungen, Werbung
neuer Abonnenten und finanziellen Beiträge, auch Inserate.

Die //e^aGoriw.

Aus dem Zürcher Kantonsrat
«z</ z/ie /»terpe//«/z'o« IFzeser Fe/r. .Frzü&ews/zmwzrecF/ *

Sitzung vom 5. Dezember 1955.

Herr Reg. Rat Reich antwortet auf die Dz/erpe/tezo« UAeser, in der
danach gefragt wird, was der Rat nach der dem Frauenstimmrecht mit
80 o/o Ja zustimmenden Frauenbefragung vom Juli 1955 zu tun gedenke.

Herr Reg. Rat Reich erinnert an die Behördeinitiative des Zürcher
Stadtrates, die beiden noch pendenten Motionen: Glattfelder (fa-
kultatives Gemeindestimmrecht) und Schinz / Häberlin (partielles
Frauenstimmrecht) sowie daran, dass ja nächstens auch durch das
neue Kirchengesetz das Frauenstimmrecht gefördert werden soll.
Freilich sieht er im Hinblick auf die bisherigen Ergebnisse der Männer-
abstimmungen die Forderung nach dem integralen Stimmrecht von vorn-
herein zum Scheitern bestimmt. Er verspricht, dass die Regierung die
Frage des teilweisen Stimmrechts gründlich prüfen wolle, worauf Herr
TscFwzFy (unabh.) von dieser Antwort unbefriedigt, um Beschleunigung
des Verfahrens und Festsetzung eines bestimmten Termins bittet. Herr
F/r. De/ewzze macht den Reg. Rat darauf aufmerksam, dass das Kirchen-
gesetz auf eine norgäzzgz'ge Her/asszozgsäzzr/erwKg über das Frauenstimme,
angewiesen ist, ohne die es in dieser Sache nichts tun kann. Er bittet
dringend, diese Verfassungsänderung so/or/ an die Hand zu nehmen.
Dr. Dw«mei/er (freis.) stellt fest, dass das Frauenstimmrecht seit der
Niederlage im Jahre 1947 offensichtlich im Ansehen gestiegen sei. Das
Thema sei schwierig und erfordere vor allem bessere recF/ZzcAe Orz'ew-

//erw/zg von Seiten des Reg. Rates. Herr TscFzzzFy bricht daraufhin die
2. Lanze für das Frauenstimmrecht und verlangt zu dessen Gunsten
Bestimmungen in den separaten Gesetzen. Herr Reg/er««gsra/ DezcF be-
tont noch einmal die schlechten Aussichten für das z'«/egr«/e Frauen-
Stimmrecht. Er bittet um Zutrauen in die guten Absichten der Behörde,
kann aber unmöglich einen bestimmten Termin festsetzen.

Der /«/erpe/Zaw/, //err JTz'eser (soz.) erklärt sich von der
Antwort der Regierung nicht befriedigt, viele Argumente gegen das
Frauenstimmrecht seien längst überholt. Das Frauenstimmrecht sei in
seinen Augen eine Selbstverständlichkeit und er bittet den Rat, die Dis-
kussion über diese Sache nicht abreissen zu lassen. X Y.
* Siehe „Staatsbürgerin" No. 11, 1955
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